
Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbes 

„Impressionen der Romantik: Caspar David Friedrich und die Sächsische Schweiz“ 

Veranstalter: 

Der Fotowettbewerb wird organisiert vom Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. 

Thema und Kategorien des Wettbewerbs: 

In vier verschiedenen Kategorien können Landschaftsaufnahmen der Sächsischen Schweiz, die sich 
thematisch zum einen mit der Landschaft und der besonderen Stimmung der Nationalparkregion und 

zum anderen mit den Werken von Caspar David Friedrich auseinandersetzen, eingereicht werden. Die 
Sächsische Schweiz übte zeitlebens eine große Anziehungskraft auf Caspar David Friedrich aus. Er 

hatte hier das Ideal einer romantischen Landschaft gefunden und hielt seine Eindrücke in 

zahlreichen Skizzen und Zeichnungen fest. Für ihn war die Felsenwelt der Sächsischen Schweiz ein 
Ort der Sehnsucht und Inspiration. Was die Romantiker bereits im 19. Jahrhundert faszinierte, reizt 

bis heute Fotografen. Mit diesem Wettbewerb soll zwischen beiden Lichtbildnern eine Verbindung 

hergestellt werden.  

Die vier Kategorien lauten: 

1. Nebelmeer 

Es ist das wohl bekannteste Gemälde der deutschen Romantik: der „Wanderer über dem 

Nebelmeer“. Geschaffen wurde es um 1817 von Caspar David Friedrich. Der Maler war 
fasziniert vom Nebel in der Sächsischen Schweiz. Mit großer Feinheit erfasste er den 

flüchtigen Dunst wie er Felsen umhüllt oder aus Tälern aufsteigt. 
 

Die Kategorie "Nebelmeer" lädt Fotografen ein, Motive einzureichen, die die mystische 
Stimmung des Nebels in der Sächsischen Schweiz zeigen.  

 
2. Bäume 

Bäume waren ein Hauptmotiv in Friedrichs Zeichnungen von 1806 bis 1813. Im Geist der Zeit 
der Romantik wurden Bäume als Seele der Landschaft angesehen und oft als schönster Teil 

der Natur erachtet. Vielleicht erklärt das die Feinfühligkeit und Detailliertheit, mit denen 
sich Friedrich der Darstellung von Bäumen widmete. In der Natur zeichnete er aufs 

genaueste. Auf einer Fichtenzeichnung aus dem Jahr 1807 vermerkt er „5 1/2 Stunden“, 

welche er für die Ausführung an insgesamt zwei Tagen benötigte.  

In der Kategorie "Bäume" suchen wir Aufnahmen, die die Schönheit und die stille 
Erhabenheit der Bäume der Sächsischen Schweiz zeigen. Die eingereichten Motive sollten die 

zeitlose Schönheit und die verschiedenen Facetten der Bäume in der einzigartigen 

Landschaft widerspiegeln. 

3. Sonnenauf- und Sonnenuntergang 

Caspar David Friedrich unternahm am liebsten morgens und abends in der Dämmerung 
ausgedehnte Spaziergänge in der Natur. Er war ein aufmerksamer Beobachter und fasziniert 

von den Lichtstimmungen und Farben des Himmels zu diesen Zeiten.   
In der Kategorie "Sonnenauf- und Sonnenuntergang" können Motive eingereicht werden, die 

den magischen Moment des Tagesbeginns oder -endes in der Sächsischen Schweiz 
festhalten.   

 

 
           



4. Rückenfigur(en) 
Caspar David Friedrich platzierte oft Figuren mit dem Rücken zum Betrachter in seinen 

Gemälden, um so eine Verbindung zwischen Menschen und Natur zu schaffen.  

Einreichungen in der Kategorie „Rückenfiguren“ sollen diesen Gestaltungsstil aufgreifen und 
mind. einen Menschen in der Landschaft der Sächsischen Schweiz zeigen, der in die Ferne 

blickt und die Natur auf sich wirken lässt. 

Fotos von Standorten im Nationalpark müssen unter Einhaltung der Regeln im Nationalpark, 

insbesondere des Wegegebots, erstellt worden sein. 

Bewertung und Preise: 

Die Bewertung der eingereichten Fotos erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Experten der 

Fotografie – Kilian Schönberger und Antonia Zöbisch (SIGMA Deutschland) - sowie jeweils ein 

Vertreter von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden sowie vom Tourismusverband Sächsische 

Schweiz. Die jeweils drei besten Bilder jeder Kategorie werden prämiert. 

Folgende Kriterien werden für die Bewertung der eingereichten Bilder herangezogen:  

- Technische Qualität (Farbbalance, Schärfe, Belichtung) 

- Bildgestaltung (Bildaufteilung, Perspektive) 
- Kreativität und Originalität (Einzigartigkeit, Innovation)  

- Themenbezug (Interpretation des Themas)  

Über die Gewinner-Bilder entscheidet allein die Jury. Dabei wertet jeder Juror für sich allein ohne 

Kenntnis über die Bewertung des Bildes durch die Co-Juroren. Die Entscheidung der Jury ist 

endgültig und unanfechtbar. 

Die Gewinner werden ca. 2 Wochen nach Ablauf der Einsendefrist per E-Mail benachrichtigt und 

erhalten eine Einladung zur Preisverleihung des Fotowettbewerbs. Die prämierten Fotos  werden auf 

der Webseite www.saechsische-schweiz.de/fotowettbewerb veröffentlicht. 

Es werden pro prämiertem Bild folgende Preise vergeben: 

- SIGMA-Wertgutschein in Höhe von 200,00 € für den SIGMA-Onlineshop 
- 1 Ticket für das Fotocamp HerbstlichT 2025 (14.11.-16.11.25) im Wert von 111,00 € 

- Druck des Fotos und Ausstellung im Nationalparkzentrum Bad Schandau 

Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Der Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. 

behält sich das Recht vor, Gewinne aus bestimmten Gründen (z.B. Lieferschwierigkeiten, mangelnde 
Verfügbarkeit) zu stornieren und gegen einen gleich- oder höherwertigen Gewinn zu ersetzen. Auf 

die Gewinne werden seitens des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz e. V.  keine 
Gewährleistungs- oder Garantieansprüche gewährt. Es obliegt Herstellern bzw. Sponsoren, diese aus 

Kulanzgründen zu erfüllen. Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. 

Die Prämierung der Gewinnerfotos erfolgt am 17.11.24 im Rahmen des 7. Fotocamps HerbstlichT um 

11:00 Uhr in Bad Schandau im Hotel Elbresidenz an der Therme.  

Termine: 

Bis zum 05. Oktober 2024, 23:00 Uhr, sind die Bilder einschließlich der realen Kontaktdaten (Name, 

Adresse, E-Mail, Telefon), der Angabe des Aufnahmestandortes und der Zuordnung zur Kategorie auf 

dem folgenden Portal hochzuladen: https://pollunit.com/de/polls/caspardavidfriedrich. Die 

https://pollunit.com/de/polls/caspardavidfriedrich


Einsender akzeptieren mit dem Senden der Fotos auch die Teilnahmebedingungen. Sendungen, die 

nach dem Schlusstermin eintreffen, können nicht berücksichtigt werden. Jeder Teilnehmer kann 

maximal ein Bild pro Kategorie einreichen. Reicht ein Teilnehmer mehr als ein Bild pro Kategorie 

ein, wird nur das zuletzt gesandte Bild berücksichtigt. 

Formate & Dateiname: 

Die Bilder müssen im JPG-Format eingereicht werden. Die Datei darf max. 10 MB betragen. Das Foto 

muss 4000x3000 Pixel sowie mind. 300 dpi groß sein. 

Im Dateinamen stehen der Bildtitel, die Kategorie und der Name des Fotografen. 

Vergibt ein Teilnehmer keinen Titel, behält sich der Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. im 

Falle der Prämierung und der damit einhergehenden Berücksichtigung des Werkes in dem Kalender, 

im Urlaubsmagazin Sächsische Schweiz 2025 sowie in der Ausstellung das Recht vor, selbst einen 

Titel zu vergeben. 

Bildbearbeitungen, Montagen, Künstliche Intelligenz: 

Bildbearbeitungen sind erlaubt. Die Jury geht davon aus, dass keine Bildmontagen und Collagen 

eingereicht werden. Rückt durch übermäßiges Bearbeiten der Bilder die fotografische Leistung in 

den Hintergrund, ist es möglich, dass Mitglieder der Jury diesen Umstand negativ in ihre Bewertung 

einfließen lassen. Grundsätzlich ist die Nutzung digitaler Wasserzeichen im Bild, aus denen 

Rückschlüsse auf den Urheber des Fotos gezogen werden können nicht erwünscht. Das Foto darf 

weder mit künstlicher Intelligenz erzeugt noch verändert werden. 

Risiko: 

Das Risiko für den Verlust oder die Beschädigung von Bilddateien bei der Online-Übermittlung tragen 

die Teilnehmer. Eine Haftung seitens des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz e.V. ist 

ausgeschlossen. 

Ausschluss vom Wettbewerb: 

Der Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. kann unpassende Bilder ohne Nennung von Gründen 

vom Wettbewerb ausschließen. Zum Ausschluss führen auch Verstöße gegen die 

Teilnahmebedingungen. 

Persönliche Daten: 

Der Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. wird die persönlichen Daten der Teilnehmer 

ausschließlich für den Wettbewerb speichern. Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben, es sei denn ohne Weitergabe können Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs 

nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand betrieben werden. Nach Abschluss des 

Wettbewerbs werden alle persönlichen Daten innerhalb von 3 Monaten gelöscht. 

Pflichten des Teilnehmers: 

Mit der Einreichung versichert der Teilnehmer, das Foto selbst fotografiert zu haben, alle Rechte am 

Foto uneingeschränkt zu besitzen, keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen und von eventuell 

fotografierten Personen sowie von Inhabern von Rechten, die an abgebildeten Objekten bestehen, 

eine schriftliche Einverständniserklärung für die Teilnahme am Wettbewerb erhalten zu haben. Die 

Teilnehmer stellen den Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. und alle Partner und Medien von 

eventuellen Ansprüchen Dritter frei. 



Nutzungsrechte: 

Mit der Einreichung räumt der Teilnehmer dem Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. sowie den 

Partnern des Wettbewerbs ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, nicht 

ausschließliches Nutzungsrecht an den prämierten Bildern ein. Dies beinhaltet neben der Nutzung 

des Bildes für einen Kalender und im Urlaubsmagazin Sächsische Schweiz 2025 insbesondere auch 

die Weitergabe und Veröffentlichung der Bilder auf www.saechsische-schweiz.de, in 

Pressemitteilungen, in Medien sowie auf Social-Media-Kanälen des Tourismusverbandes Sächsische 

Schweiz e. V. und ihrer Partner im Rahmen des Fotowettbewerbs. Auch die Präsentation der Bilder im 

Rahmen einer Ausstellung ist angedacht. Für die genannten Nutzungen können die Prämierten 

keinen Anspruch auf ein Nutzungshonorar geltend machen. 

Verwendungsrechte der Gewinnerfotos auf einen Blick: 

Es werden ausschließlich die Gewinnerfotos im Rahmen des Gewinnspiels mit Angaben des Urhebers 

veröffentlicht. Folgende Veröffentlichungen sind geplant: 

- Urlaubsmagazin 2025 

- immerwährender Kalender für Werbezwecke (kein kommerzieller Verkauf) 

- Präsentation bei einer Ausstellung im NationalparkZentrum Sächsische Schweiz in Bad Schandau 

Ein Anspruch auf eine weitere Vergütung ergibt sich daraus nicht. 

Weitere Bedingungen und Datenschutzhinweise: 

Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Minderjährige benötigen die schriftliche 

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. 

Sofern anwendbar gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Tourismusverbandes Sächsische 

Schweiz e.V., einsehbar unter www.saechsische-schweiz.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Ergänzend gelten im Übrigen die Datenschutzbestimmungen des Tourismusverbandes Sächsische 

Schweiz e.V. Ich bin damit einverstanden, dass der Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. die 

eingetragenen Daten und die hochgeladenen Fotos für die Durchführung des Fotowettbewerb gemäß 

Datenschutzbestimmungen verarbeitet. 

 

Hinweis über Datenschutzbeauftragte des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz e.V.: 

Carina Thomas 

Auditorin für Datenschutz (DSA-TÜV) 

KVINNE GmbH Datenschutz & Digitalberatung 

Gostritzer Str. 61 

01217 Dresden 

Telefon: + 49 351 21 971182 

E-Mail: info[@]kvinne.de 

Alle Formulierungen im Text, die lediglich eine grammatikalische Form bezogen auf das Geschlecht 

einer Person beinhalten, gelten für alle Personen gleichermaßen. Sollten einzelne dieser 

Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon 

unberührt. 

https://verband.saechsische-schweiz.de/wissen/downloadcenter/mediadaten
https://verband.saechsische-schweiz.de/wissen/downloadcenter/mediadaten
www.saechsische-schweiz.de
https://www.saechsische-schweiz.de/datenschutz

